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RS OGH 1986/10/21 10Os47/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.10.1986

Norm

StGB §133 F

StGB §153

Rechtssatz

Ein Filialleiter eines Autoverleihunternehmens, der dispositive Maßnahmen in bezug auf den Fuhrpark, die

Instandhaltung der Räume, das Personalwesen und auch im wesentlich über die gesamte Geldgebarung (mit bloßer

täglicher Ablieferungsp:icht der einen bestimmten Kassenstand überschreitenden Beträge) zu tre=en hat, hat keine

bloß faktische Verfügungsmöglichkeit über die Kasse, sondern eine selbständige rechtliche Dispositionsbefugnis (deren

- wissentlicher - Mißbrauch durch Entnahme überhöhter Provisionsbeträge begründet demnach Untreue nicht

Veruntreuung).
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